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Betreff: Aktuelle Informationen und Verfahrensweisen zum Digitalen Pass 
 

Liebe Handballfreundinnen, 
Liebe Handballfreunde, 
 

da es in den letzten Wochen immer wieder zu Rückfragen bezüglich des Digitalen Passes gekommen ist, 
fassen wir heute noch einmal die wichtigsten Informationen für Euch zusammen: 
 

1.) Die Spielerpässe müssen auch in der laufenden Saison 2019/2020 für eine Stichprobenkontrolle der 
Schiedsrichter mitgeführt werden. Dabei sind folgende Spielerpässe zulässig: 

 

a. Von der Pass-Stelle des HVSH ausgedruckte Spielausweise 
b. Vom Verein ausgedruckter Digitaler Pass 
c. Digitaler Pass als PDF-Dokument auf dem Handy, Tablet oder Rechner 
d. Digitaler Pass in IDOnline 

 

2.) Die Digitalen Pässe sind ohne Unterschriften gültig, vgl. DHB/Spielordnung § 13 (1) Beantragung 
der Spielberechtigung: 
 

„Die Erteilung der Spielberechtigungen und die Ausstellung der diese dokumentierenden Spielausweise 
sind bei der zuständigen Passstelle zu beantragen. Die Verbände regeln das Passwesen und die Form der 
Spielausweise jeweils für ihren Bereich. Diese Spielausweise müssen zumindest den ausstellenden 
Verband, den Namen und Vornamen des Spielers, dessen Geburtsdatum, den Verein oder die Schule, für 
den bzw. die der Spielausweis ausgestellt worden ist, ein zeitnahes Passbild des Spielers und dessen 
Unterschrift sowie die seines Vereins enthalten. Im Falle elektronischer Spielausweise sind 
Unterschriften entbehrlich.“ 
 

3.) Alle Spielrechte (inklusive der Sonderspielrechte: Gastspielrecht, Zweitspielrecht, 
Sondergenehmigungen, etc.) sind in der Mannschaftsverwaltung für den SBO abrufbar. Daher muss 
kein spielberechtigter Spieler manuell nachgetragen werden. Taucht ein Spieler nicht in der 
Mannschaftsverwaltung ab, dann meldet Euch bitte direkt bei der Pass-Stelle (pass-stelle@hvsh.de, 
04321 – 690 34 35) zur Überprüfung des Vorganges. 

 

Bei Fragen meldet Euch bitte bei der Pass-Stelle.  
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 

Marco Piotraschke Mareike Grenke 
Vizepräsident Spieltechnik Geschäftsstellenleiterin 
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